
Hausordnung des Bezirksgerichtes Oberwart
ab 23. August 2023

1. Hausrecht

1.1. Das Hausrecht wird vom Vorsteher des Bezirksgerichtes Oberwart oder dessen 

Stellvertreter ausgeübt und bezieht sich auf das gesamte Gerichtsgebäude – samt 

Nebengebäuden und Hofgrundstück.

1.2. Unberührt bleibt die dem Vorsitzenden einer Verhandlung während und am Ort der 

Verhandlung zukommende Sitzungspolizei.

2. Sicherheit

2.1. Der Haupteingang zum Gerichtsgebäude ist von den dazu bestellten Bediensteten zu 

überwachen (Sicherheitskontrolle). Der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hat mit 

Hilfe eines Metalldetektors Personen und den Inhalt ihrer Taschen auf gefährliche 

Gegenstände zu überprüfen.

2.2. Die Sicherheitskontrolle findet Montag bis Freitag von 8 bis 15:30 Uhr und am Freitag 

von 8 bis 12 Uhr statt.

2.3. Aus besonderem Anlass können Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, die auch 

mit einer Beschränkung des unkontrollierten Zuganges zum Gericht verbunden sind.

2.4. Das Gerichtsgebäude darf nicht mit einer Waffe oder einem besonders gefährlichen 

Gegenstand betreten werden. Solche Gegenstände sind bei der Sicherheitskontrolle 

zur Verwahrung abzugeben.

2.5. Außerhalb der Zeiten der Sicherheitskontrolle (Pkt 2.2) ist das Gerichtsgebäude zu 

versperren.

2.6. Die Amtsräume sind auch bei bloß kurzfristigem verlassen zu versperren, wenn sie 

ansonsten unbesetzt wären.

2.7. Im Gefahrenfall beachten Sie bitte die Alarmsignale und die Anweisungen des 

Gerichtspersonals.
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3. Filmen und Fotografieren

Im gesamten Gerichtsgebäude sind Filmen, Fotografieren und Tonaufnahmen untersagt. Über 

Ausnahmegenehmigungen entscheidet der Gerichtsvorsteher.

4. Rauchen

Beachten Sie bitte, dass in diesem Haus wie in allen öffentlichen Gebäuden das Rauchen 

ausnahmslos verboten ist.

5. Tiere

Untersagt ist die Mitnahme von Tieren, ausgenommen in begründeten Fällen, wie z.B. bei 

Blinden- und Diensthunden.

Oberwart, am 23. August 2023
Hubert Pechlaner, Vorsteher des Bezirksgerichtes
Elektronische Ausfertigung
gemäß § 79 GOG
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